
2. Fertigung

BEGEtiNDUNG

nach § 6 BBauG zum Bebauungsplan
“Sohleif‘matt“ (Gewerbegebiet) der
Stadt Haslaoh/!Cinzigtal.

1. Allgemeines

N~rdlioh der Bahnanlage und stidlioh der Einzig soll mit
vorliegendem Bebauungsplan das dortige Gebiet als Gewerbe
gebiet erschlossen werden. Gewerbliche Betriebe sind in
diesem Gebiet bereite vorhanden.

Der vorliegende Bebauungsplan wird umgrenzt im Norden von
der Einzig, i~ Osten von der Verlängerung der Eisenbahn—
straße, welche über den besohrankten Bahnttbergang hinweg
zur Kinzigbrtioke ftihrt, im Süden von der Bundesbahn, mi
Westen von der Ictinftigen Kreuzung B 33/Kinzigbrttoke nach
Sohnellingen.

Die genauen Grenzen des Bebauurigsgebietes sind im Bebauungs
plan grau—violett umrandet dargestellt.

II. Art des Baugebietes und Bauweise

1) Das Bau.gebiet gilt als Gewerbegebiet nach § 8 der BauNVO.

2) straßenfuhrung
Das Baugebiet wird ereohlossendiroh den Straßenzug
A — A“, welcher entlang der Bundesbahn verläuft.
Es ist vorgesehen, daß in einem späteren Verfahren
der besohrankte Bahnübergang bei :Punkt A aufgegeben wird
und dort eine Fußg~.ngerunterft1hrung entsteht.

Die Straße A — A“ ist mit einer Fahrbahnbreite von
6 in ausgelegt, wobei entlang der Südseite noch ein

0,50 in breiter Sohrammbort vorgesehen ist und ein
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an der Nordseite der Strasse entlang verlaufende~r
Gehweg von 2,50 m Breite. Entlang der Gehwegvorderkante
ist Bau.mbepflanzu.ng vorgesehen, was bei einer Gehwegbreite
von 2,50 m~glioh ist, in erster Linie, um von den Zügen
aus eine Abschirmung des Ge~erbegebiets zu erreichen (siehe
Blatt 4~.
SüdlIch des KinzlgvQrlandee ist ein Da~mweg vorgesehen,
welöher. s~ch mit der Planung des Wasserwirtsohaftsamte
deckt. Er ~st vom Westen her bis zur Brücke über den Kanal
Lgb.Nr. 471/1 befahrbar und. bis zur Kinzigbrücke als Fuss-
weg ausgebildet. Die Ausfahrt soll über das Grundstück
Lgb.Nr. 471/6 erfolgen, wofür besondere Vereinbarungen
zwischen dem. Waseer—wirtsohaftsamt und dem. Benutzer dieses
Ge1~.ndes dem Strassenbauamt Offenburg getroffen werden.

3) Planimgsgedanke und Bauweise
Entlang der Strasse A und A~ Nordseite liegt die Baulinie
bzw. Baugrenze 4,00 m von der Strassenbegrenzungslinie
zurück, die Bauzone wird durch diese Baulinie und die
an der Rückseite gezogene Baugrenze bestimmt. Im gesamten
Gebiet ist h6chstens zweigeschossige Bebauung zulässig.

4) Gebietsaueweisungen
Etwa in der Mitte des Baugebiets ist als Fläche für Ge—
meinbedarf der Städt. Schlachthof ausgewiesen.

5) Straseenpianung
Die Strassenplanung~f‘ür das gesamte Gebiet ist abgeschlossen.

6) Kanalisation
Ein Kanalitationaprojekt muss im Anschluss an den Bebauungs
plan noch ausgearbeitet werden.

77 Wasserversorgung
Das Baugebiet wird an die örtliche Wasserversorgungsanlage
angeschlossen. Entsprechendes Projekt muss noch ausgearbei
tet werden.
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8) Stromversorgung

Das Baugebiet wird an ~as eleirtrische Netz angeschlossen.
Trafost tionen sind nicht ausgewiesen. Diese Frage Irann

erst nach Bekannteein der Bedürfnisse der anzusiedelnden
Betriebe geIcl~rt werden.

9) Besondere Massnahmen
Ein Umlegungsverfahren ist nidit ~eplant. Die Grundstücks—

einteilung für die verschiedenen Betriebe soll im Mess—
brief-verfahren erfolgen.

III. Kosten,

Die überachl~.glichen Kosten, welche der Gemeinde durch die
vorgesehenen st~dtebauliohen Massnahmen entstehen, betragen
DM 300.000,——.

IV. Beabei htigte Maßnahmen
Der Bebauungsplan soll die Qrundlage fttr die Erschließung bilden,
sofern diese Maßnahme im Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich wird.

Stadt Haslach, den 27.9.1966 Karlsruhe, 25. Sept4ember 1966

19. Juni 1968 ‘~ ‘~ ‘~
Der Gem4~iderat Der Orteplaner:

Dipl . -Ing.

Bürge eister ii
1L~ ~


